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Agenda 

1.Ausgangslage und Anlässe für eine 

Gesetzgebung 

2.Gesetzesinhalte 

3.Erfolgsfaktoren 

4.Fazit oder lohnt es sich private 

Initiative zu stärken 

 



1. Ausgangslage 



Ein BID ist 

 ein klar begrenzter Geschäftsbereich 

 in dem auf Veranlassung der Betroffenen 

 in einem festgelegten Zeitraum (maximal 5 Jahre) 

 in Eigenorganisation 

 Maßnahmen zur Aufwertung des Standorts durchgeführt 

werden. 

 

Finanziert wird ein BID durch eine kommunale Abgabe, die 

alle im Gebiet ansässigen Grundeigentümer zu leisten 

haben. 

 

Ausgangslage – BID-Definition 



Typische BID-Maßnahmen: 

 Um- und Neubau öffentlicher Flächen 

 Erneuerung der Möblierung und Beleuchtung  

 Anpflanzung / Grünpflege 

 Quartiersmanagement 

 zusätzliche Reinigung 

 Service für Kunden und Mieter 

 Marketing: Veranstaltungen, Werbung, Lobbyarbeit, 

Öffentlichkeitsarbeit 

Aber: Keine Aufgaben der Daseinsvorsorge! 

Ausgangslage – BID-Maßnahmen 



21. 

Laufende BIDs 

Abgeschlossene BIDs 

BIDs in Vorbereitung 

HID in Vorbereitung 

1. BID Sachsentor I 

2. BID Neuer Wall I 

3. BID Wandsbek Markt 

4. BID Lüneburger Straße 

5. BID Alte Holstenstraße 

6. BID Hohe Bleichen 

7. BID Sachsentor II 

8. OXBID 

9. BID Neuer Wall II 

10.BID Tibarg    

11. BID Opernboulevard 

12. Passagenviertel 

13. Nikolai-Quartier 

14. Mönckebergstraße 

15. Reeperbahn+ 

16. Lüneburger Straße II 

17. Waitzstraße 

18. Sand 

19. Quartier Gänsemarkt 

20. Alte Holstenstraße II  

21. HID Steilshoop 

Ausgangslage – BIDs in Hamburg 
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2. Gesetzesinhalte 



Gesetzesinhalte – Das GSED 

Gesetzesinhalte 
 

§    1 Grundsatz 

§    2 Ziele und Aufgaben  

§    3 Einrichtung   

§   4 Aufgabenträger 

§   5 Antragstellung 

§    6 Umsetzung und Überwachung 

§    7 Abgabenerhebung 

§    9 Mittelverwendung 

§    10 Laufzeit 
 



Vorbereitung 
Öffentliche  

Diskussion 
Entscheidung Umsetzung 

Abstimmung 

2. Konkretisierung 1. Vorbereitung 3. Entscheidung 4. Umsetzung 

Gesetzesinhalte – Das BID-Verfahren 



 

Die Initiatoren  

• – in der Regel Eigentümer und Einzelhändler – 

finden sich zusammen  

• entwickeln ein Maßnahmen- und Finanzierungs-

konzept  

• grenzen das Gebiet ab (Straße oder Quartier) 

• wählen einen Aufgabenträger aus, 

• der für die Initiatoren den Antrag auf Einrichtung 

des BID bei der Kommune stellt. Erforderlich dafür: 

die Zustimmung von 15 % der Eigentümer 

Gesetzesinhalte – Das BID-Verfahren 



Die Kommune  

• prüft den Antrag, insb. die Gebietsabgrenzung 

• legt den Antrag für 1 Monat öffentlich aus;  

Legen mehr als 1 Drittel der Eigentümer während der 

Auslegung Widerspruch gegen die Einrichtung des 

BID ein, kommt es nicht zustande 

• kann das BID als Satzung festlegen;  

Die Satzung enthält: Gebiet, Aufgabenträger, Laufzeit, 

Maßnahmen 

• schließt mit dem Aufgabenträger einen öffentlich-

rechtlichen Vertrag über die Umsetzung des BID 

• zieht die Abgabe ein (Inkasso-Funktion) 

 

Gesetzesinhalte – Das BID-Verfahren 



Die Kommune 

• ist für die Initiatoren und Aufgabenträger 

ansprechbar (one-face-to-the-customer) 

• berät Initiatoren bei der Gründung eines BID 

• wird bei der Erstellung des Maßnahmen- und 

Finanzierungskonzepts beteiligt  

• achtet darauf, dass die Maßnahmen den 

kommunalen Zielsetzungen nicht widersprechen 

• achtet darauf, dass keine Maßnahmen der 

Daseinsvorsorge durch BIDs übernommen werden 

• beteiligt die Öffentlichkeit angemessen 

• führt die Prozesse, falls Eigentümer klagen 

 

Gesetzesinhalte – Das BID-Verfahren 



Der Aufgabenträger 

• setzt das BID um (auf Basis eines öffentl.-rechtl. 

Vertrags) 

• erhält die erhobenen Abgaben in Jahrestranchen 

(abzüglich einer Verwaltungspauschale) 

• stellt die jährlichen Wirtschaftspläne auf 

• bezieht die Kommune, die Handelskammer Hamburg 

und die Eigentümer ein, wenn vom Maßnahmen- und 

Finanzierungskonzept abgewichen werden soll 

• wird durch die die Handelskammer Hamburg 

kontrolliert 

• kann für seinen Aufwand einen angemessenen 

Gewinn erhalten 

 

Gesetzesinhalte – Das BID-Verfahren 



Die Abgabe  

•  basiert auf dem amtlich festgestellten Einheitswert 

eines Grundstücks 

• darf max. 10 % des Einheitswerts betragen 

• unterliegt für besonders werthaltige Grundstücke einer   

Kappung (siehe unten) 

• Die Abgabe ist für jeden Abgabenpflichtigen leicht 

kalkulierbar, da jedem Eigentümer die Einheitswerte 

vorliegen 

• wird in anderen Bundesländern zum Teil anders 

errechnet: z.B.: Art und Maß der baulichen Nutzung, 

Grundstückfläche, Grundstücksseite, Geschoßflächen 
 

Problem: Der Einheitswert ist ggf. verfassungswidrig und 

unterliegt einem strengen Datenschutz 

 

Gesetzesinhalte – Die Abgabe 



Photo aus Tokio 

3. Erfolgsfaktoren 



Erfolgsfaktoren (in Hamburg) 

One-face-to-the-customer 

 Bürgerfreundlichkeit 

 Kurze Wege / Man kennt sich 

 Verfahrensbeschleungigung 

 Bürokratie-Abbau 
 

Zusammenarbeit 

 Vertrauen zwischen den 

Akteuren / Wir-Gefühl 

 Tranzparenz durch die Stadt 

 Netzwerke entstehen 

 Neuer Partner bei der Stadt- 

entwicklung 

 



Erfolgsfaktoren (in Hamburg) 

Keine öffentlichen Zuschüsse 

 es ist eine private Initiative 

 ohne Zuschüsse gibt es größeren Handlungs-

spielraum (Politik / Vergaberecht) 
 

Erfolgreiche Musterbeispiele 

 1 kleines und 1 großes BID zu Beginn 

 1 Bau-BID und ein Marketing-BID zu Beginn 

Nur 1 BID wurde bisher abgelehnt 
 

Das Widerspruchsquorum von 1 Drittel hat sich 

bewährt 

 



Erfolgsfaktoren (in Hamburg) 

„Stadtrendite“ 

 BIDs sind Entwicklungsmotor für die Zentren-

entwicklung / Zentren werden wieder attraktiv  

 BIDs rentieren sich: Erhöhung der Mieten, der 

Umsätze, der Kundenfrequenz, der Kunden- und 

Mieterzufriedenheit sowie Verbesserung der Lage 

 

 

 



Erfolgsfaktoren (in Hamburg) 

„Stadtrendite“ 

 Durch die BIDs entsteht eine Hebelwirkung: 

Private investieren in eigene Immobilien ein 

Vielfaches 

 Verantwortungsübernahme durch privates 

Engagement 

 

 

 



bisher neu mit BIDs 

fremdbestimmt Eigeninitiative 

Stadtplanung Mitwirkung 
 

20% Organisationsgrad  Zwangsgemeinschaft 

bei Freiwilligkeit durch Satzung 
 

wenig verfügbare Mittel 100% Finanzierung 
 

kleine Budgets große Budgets 
 

hoher Akquise-Aufwand Stadt hat Inkassofunktion 
 

enttäuschte Hoffnungen Umsetzungsgarantie 

keine Rechte  Träger öffentl. Belange 

 

 

Erfolgsfaktoren (in Hamburg) 



4. Fazit oder Lohnt es sich, 

private Initiative zu stärken? 



Lohnt es sich? 

JA! Lohnen sich auch kleine BIDs? 



Lohnt es sich? 

JA! 

Lohnt es sich, etwas Neues auszuprobieren? 



Privatisierung des öffent- 

lichen Raums durch BID? 

Lohnt es sich? 

Nein! 

Photo: Barbara Großkinski 



Kommerzialisierung durch BID? 

Lohnt es sich? 

Ja, aber… 



Investitionen der eingerichteten BIDs 

 

Sachsentor I       150.000 € 

Neuer Wall I     6.000.000 € 

Wandsbek Markt   4.000.000 € 

Lüneburger Straße      550.000 €  

Alte Holstenstraße      330.000 € 

Sachsentor II       600.000 € 

Hohe Bleichen   2.000.000 € 

Neuer Wall II    3.100.000 € 

Ochsenzoll       173.000 € 

Tibarg     1.700.000 € 

Opernboulevard   2.175.000 € 

Passagenviertel   5.057.000 € 

            27.835.000 € 

     

Lohnt es sich? 



Investitionen der geplanten BIDs 

 

Sachsentor III      800.000 € 

Neuer Wall III   3.000.000 € 

Wandsbek Markt II      600.000 € 

Alte Holstenstraße II     330.000 € 

Gänsemarkt    3.000.000 € 

Nikolai-Quartier   9.000.000 € 

Mönkebergstraße   2.000.000 € 

Waitzstraße         600.000 € 

Reeperbahn+   1.800.000 

Opernboulevard II      600.000 € 

insgesamt rd.   21.730.000 € 

                 

Lohnt es sich? 
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit 
 

Weitere Informationen finden 

Sie im Internet unter 

www.hamburg.de/BID 

oder erhalten Sie von mir 

unter 

040-428 40-2248 

 


